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Auswertung der Mitglieder Online-Umfrage zum vom 24. April 2023 

An unserer Umfrage zum Thema LRS-Erlass haben sich 27 Menschen beteiligt und es gibt 

zahlreiche interessante Antworten. Die Sichtung war spannend und aufschlussreich und die 

Zusammenfassung gar nicht so leicht. 
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Unsere befragten Mitglieder bejahen die Notwendigkeit einer Überarbeitung des LRS-

Erlasses. 

Nahezu alle Teilnehmer*innen sind der Meinung, dass der LRS-Erlass dringend überarbeitet 

werden sollte. Besonders wird auf die Notwendigkeit einer Konkretisierung zur Umsetzung 

im Unterricht sowie die Verdeutlichung bestimmter Aussagen (z.B. was sind die 

Ausnahmefälle in der Mittelstufe) gedrungen. Desweiteren wird angeführt, dass eindeutig die 

Nicht-Notwendigkeit einer externen Diagnosestellung aufgeführt werden sollte und was das 

angeht auch eine Vereinheitlichung hinsichtlich der Oberstufe vorgenommen werden sollte. 

Ebenso wird eine Überarbeitung bzgl. veralteter Begrifflichkeiten gewünscht. 

Gegen die Notwendigkeit der Überarbeitung wird aufgeführt, dass der LRS-Erlass vom 

„Geist“ her immer noch aktuell ist und vielmehr eine bessere Kommunikation darüber nötig 

wäre.  

Besonders interessant ist, dass die Befürworter der Überarbeitung sich erhoffen, dass die 

Anwendung und Umsetzung des überarbeiteten Erlasses  in den Schulen durch die 

Aktualität und Konkretheit besser wird, die Nicht-Befürworter dagegen anführen, dass eine 

Überarbeitung genau so lange überflüssig bleibt, wie die Umsetzung an Schule schlecht 

bleibt. Brauchen wir also erst die Henne oder erst das Ei? 
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Die Mehrheit der Befragten befürwortet die Berücksichtigung von 

Rechenschwierigkeiten in einem (eigenen) Erlass.   

Eine große Mehrheit spricht sich für die Entwicklung eines Erlasses zu 

Rechenschwierigkeiten aus. Als hauptsächliche Begründung wird hier angeführt, dass hier 

ebenso wie bei LRS eine negative Lernstruktur entstehen kann (Leidensdruck, belastend, 

frustrierend, demotivierend), es sich ebenfalls um eine anerkannte Lernentwicklungsstörung 

handelt und eine Einschränkung der Teilhabe gegeben ist.  Außerdem wird angeführt, dass 

fast alle anderen Bundesländer bereits Rechenschwierigkeiten erlassmäßig berücksichtigen. 

Besonders gewünscht wird von einem Erlass, dass der ein Anrecht auf Förderung 

ermöglicht. Durchaus kontrovers wird die Möglichkeit anderer „Schutz-Maßnahmen“, wie z.B. 

andere Art der Leistungserbringung und Notenschutz beantwortet. 

 

 

 

Schulpsychologische Kompetenz wird von den Befragten in Beratung und Diagnostik 

investiert – die Rahmenbedingungen sind hier ein Thema.  

Der Großteil der Teilnehmer*innen ist bzgl. des LRS-Erlassen beratend ggü. Eltern vor allem 

aber Lehrkräften tätig, seltener in der (Förder-)Diagnostik. Die Beratung enthält Information 

und Sensibilisierung zum Bedingungsgefüge und Aufklärung zum Erlass und Anleitung bei 

der konkreten Umsetzung von Förderung. Des Weiteren wird Fortbildung für 

Schulen/Lehrkräfte als ein Tätigkeitsfeld angeführt, welches als sehr sinnvoll erlebt wird. 

Des Öfteren wird große Unzufriedenheit und Frusterleben darüber geäußert, wie die Rolle 

von Schulpsychologie bzgl. des LRS-Themas seitens der Schule und der Schulaufsicht 

gesehen wird (keine Fachexpertise gewünscht, stattdessen Diagnosestellungen) und damit 

was man mit der Beratung im Einzelfall überhaupt erreichen kann (à keine Ressourcen für 

Förderung an den Schulen). 

 

 

 

 

 

 

 


